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Dr. Michael Tillmann, Fachanwalt fiir Arbeitsrecht & Autor
Seit mittlerweile mehr als 20 Jahren beschaftige ich mich mit
dem Arbeitsrecht von A wie Abmahnung liber K wie Kiindigung
bis Z wie Zeugnis. Da ist es nicht ganz einfach, immer auf dem
Laufenden zu bleiben und durchzublicken. Ich bereite in den
Sonderausgaben immer jeweils ein Thema aktuell und leicht
zuganglich fir Sie auf, damit Sie den Durchblick behalten.

Editorial

Liebe Mitarbeitervertretung,

LZeit ist Geld” lautet ein bekannter Spruch. Seine Verwen-
dung findet er sicherlich hauptsachlich im ,Big Business”
und nicht in einfachen Arbeitsverhdltnissen. Meiner Ein-
schatzung nach wiirden sich von lhren Kolleg*innen wohl
die wenigsten mit diesem Spruch identifizieren, denn gerade
im kirchlichen und im sozialen Bereich scheint der Fokus ja
doch woanders zu liegen.

Dennoch ist nicht zu verkennen, dass die Faktoren Zeit und
Geld sowie ihr Zusammenspiel arbeitsrechtlich gerade auch
auBerhalb der ,héheren Etagen” eine groBe Bedeutung ha-
ben. Man kdnnte sogar sagen, dass die beiden Faktoren das
Grundgeriist eines Arbeitsverhaltnisses bilden.

Diese aktuelle Sonderausgabe bietet Ihnen einen Uberblick
uber die verschiedenen Aspekte und komplexen Verschach-
telungen der Arbeitszeit. Dabei geht es nattirlich auch um
Ihre Rechte als MAV.

Ich wiinsche Ihnen eine angenehme Lektiire,

Ihr

RN

Michael Tillmann, Chefredakteur
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Aspekte der Arbeitszeit | Lesezeit 3 Minuten

Arbeitszeit — ein Thema mit vielen Aspekten

Einen Arbeitsplatz zu haben ist wichtig. Aber der schonste Arbeitsplatz niitzt am Ende nichts, wenn
er die Gesundheit ruiniert, weil man sich iliberarbeitet. Beim Schutz vor Uberarbeitung wiederum
spielt die Arbeitszeit zwar nicht die einzige, aber doch eine wichtige Rolle. Gesundheit und Rege-
lung der Arbeitszeit sollten daher ganz oben in der Prioritatenliste stehen.

Die Gesundheit ist aber nicht der einzige Aspekt, wenn es um Re-
gelungen der Arbeitszeit geht. Unter anderem geht es auch noch
um eine gerechte Bezahlung. Insgesamt ist die Struktur des Ar-
beitszeitrechts ziemlich komplex und daher nicht leicht zu durch-
schauen. Ich versuche daher im Folgenden, Licht fiir Sie ins ,Dun-
kel der Arbeitszeit” zu bringen.

So iiberblicken Sie die Grundstruktur der Arbeitszeit
Der Arbeitszeit kann unter folgenden Aspekten eine Rolle spielen:

e Dauer der Arbeitszeit — wie lange missen lhre Kolleg*innen
arbeiten?

e Lage der Arbeitszeit — zu welchen Zeiten miissen Ihre Kol-
leg*innen arbeiten?

e Vergiitung der Arbeitszeit — wie viel Geld bekommen Ihre
Kolleg*innen fiir ihre Arbeit?

e Mitbestimmung — wo und wie kdnnen Sie als MAV bei der
Arbeitszeit mitbestimmen?

Dabei stehen verschiedene gesetzgeberische Ziele hinter den ein-
zelnen Aspekten. Der Gesundheitsschutz ist dabei eines dieser
Ziele des Gesetzgebers — aber nicht das einzige. Und nicht jedem
Aspekt ist immer nur ein Ziel zuzuordnen.

Das gilt im Ubrigen auch umgekehrt: Manchmal stiitzt sich ein Ziel
auch auf mehrere Aspekte. So dienen etwa sowohl der Aspekt der
Dauer als auch der Aspekt der Lage der Arbeitszeit dem Gesund-
heitsschutz als Ziel.

Der Gesundheitsschutz ist sehr wichtig

GroBe Bedeutung hat im Arbeitszeitrecht der Gesundheitsschutz.
Fir diesen ist vor allem die Dauer, aber teilweise auch die Lage der
Arbeitszeit wichtig. Den Gesundheitsschutz als Ziel und die Dauer
sowie teilweise auch die Lage der Arbeitszeit nimmt hauptsachlich
das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) ins Visier.

Dauer und Lage der Arbeitszeit sind aber nicht nur Gegenstand
des ArbZG, sondern auch des Arbeitsvertrags bzw. Dienstvertrags.
Das gilt vorwiegend fiir die Dauer der Arbeitszeit, die in aller Regel
im Arbeitsvertrag definiert ist.

Die Lage der Arbeitszeit hingegen ist im Arbeitsvertrag meistens
nicht festgelegt, sondern unterliegt dem Direktionsrecht des*der
Arbeitgebenden bzw. Dienstgebenden. Diese*r kann sie daher in
vielen Fallen einseitig andern.

Wie Sie sehen, sind die verschiedenen Aspekte und Instrumente
der Arbeitszeit also einerseits auseinanderzuhalten, aber anderer-
seits auch miteinander verwoben. Dies fiihrt eben zu der erwahn-
ten komplexen Struktur.

Das ArbZG ist zentral im Gesundheitsschutz

Nun geht die Komplexitat aber sozusagen noch ,eine Drehung
weiter”:

ArbZG und Gesundheitsschutz haben beide groBe Bedeutung im
Arbeitszeitrecht. Aber diese Begriffe sind nicht deckungsgleich.

Der Gesundheitsschutz ist ndmlich nur ein Teilaspekt des Arbeits-
zeitrechts — wie umgekehrt auch das Arbeitszeitrecht nur ein Teil-
aspekt des Arbeits- und Gesundheitsschutzes ist. Letzterer um-
fasst beispielsweise auch Regelungen zu Betriebsarzt*innen und
zur Verhiitung von Arbeitsunfallen. Diese Bereiche haben mit dem
Thema Arbeitszeit nichts oder allenfalls sehr indirekt zu tun.

Auf der anderen Seite umfasst das Arbeitszeitrecht wie erlautert
nicht nur Regelungen zur Dauer und Lage der Arbeitszeit, sondern
eben auch beispielsweise zur Vergiitung. Diese wiederum hat ih-
rerseits mit dem Gesundheitsschutz nichts zu tun. Vielmehr geht
es dabei um ein gerechtes Verhaltnis von Leistung und Gegenleis-
tung als gesetzgeberisches Ziel.

Arbeitszeit und Gesundheitsschutz liberschneiden
sich im ArbZG

Aus dieser komplexen Struktur kann man am Ende als Ergebnis
herausfiltern, dass das ArbZG eine Schnittmenge darstellt, ndmlich
zwischen dem Arbeitszeitrecht einerseits und dem Gesundheits-
schutz andererseits.

Man kann sich das anhand der folgenden Skizze sozusagen bild-
lich klarmachen:

Arbeits- Arbeits- und

zeitrecht Gesundheits-
§ 611 BGB schutz
Dienstvertrag ArbSchG

Dienst- ASiG

vereinbarung SGB IX u. a.
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Das ist die Arbeitszeit nach der Rechtsprechung

Arbeitszeit definieren - klingt eigentlich ganz einfach, oder? Das ist halt die Zeit, in der man arbei-
tet — wiirden Sie wahrscheinlich sagen. Juristisch ist die Sache aber gar nicht so klar. Das hangt vor
allem damit zusammen, dass nicht immer ganz klar ist, was denn eigentlich , Arbeit” ist.

Schauen wir am besten zundachst einmal ins Gesetz. Das Arbeits-
zeitgesetz (ArbZG) liefert die folgende Definition der Arbeitszeit:

2 Abs. 1 ArbZG

JArbeit im Sinne dieses Gesetzes ist die Zeit vom Beginn
bis zum Ende der Arbeit ohne die Ruhepausen ..."

Wirklich anfangen kann man mit dieser Definition aber nicht wirk-
lich etwas. Nicht ganz so nutzlos erscheint demgegeniiber die De-
finition des europaischen Rechts, das dem ArbZG zugrunde liegt:

6 Richtlinie 2003/88/EG

JArbeit ist jede Zeitspanne, wahrend der ein Arbeitneh-
mer gemaB den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und/
oder Gepflogenheiten arbeitet, dem Arbeitgeber zur Ver-
fiigung steht und seine Tatigkeit ausiibt oder Aufgaben
wahrnimmt.”

Es reicht also auch, dass man als Mitarbeiter*in dem*der Arbeit-
gebenden bzw. Dienstgebenden , zur Verfligung steht”. Aktive Ta-
tigkeit ist demnach nicht zwingend erforderlich.

So legt die Rechtsprechung den gesetzlichen Begriff
der Arbeitszeit aus

Ausgehend von dem ,Zur-Verfligung-Stehen” féllt nach der
Rechtsprechung neben der aktiven Arbeit zunachst vor allem die
sogenannte Arbeitshereitschaft unter den Begriff der Arbeit.
Die Rechtsprechung definiert diese als ,wache Aufmerksamkeit
im Zustand der Entspannung”. Wer also beispielsweise als Mit-
arbeiter*in an der Pforte eines Krankenhauses sitzt, , arbeitet” im
rechtlichen Sinne auch dann, wenn er*sie gerade nichts zu tun
hat. Es kann ja jeden Moment das Telefon klingeln oder ein Be-
sucher erscheinen.

Von der Arbeitsbereitschaft wird der weniger intensive Bereit-
schaftsdienst unterschieden. Bereitschaftsdienst ist weniger in-
tensiv als Arbeitsbereitschaft, denn er erfordert keine , wache Auf-
merksamkeit”. Klassische Falle sind die Bereitschaftsdienste etwa
beim Rettungsdienst oder im Krankenhaus. In diesen Diensten darf
man als Mitarbeiter*in — je nach Ausgestaltung und Arbeitsanfall
— durchaus auch schlafen. Nichtsdestotrotz gilt auch der Bereit-
schaftsdienst als Arbeitszeit im Sinne des Gesetzes.

Rufbereitschaft ist anders als Arbeitsbereitschaft und
Bereitschaftsdienst
Die am wenigsten intensive Form der Bereitschaft wird als Rufbe-

reitschaft bezeichnet. Bei der Rufbereitschaft muss man allerdings
auf den Inhalt im jeweiligen Dienstverhéltnis schauen und darf

sich nicht von der Bezeichnung ablenken lassen. Es kommt nam-
lich darauf an, wie viel Bewegungsfreiheit man als Mitarbeiter*in
in einer Rufbereitschaft genieBt.

Nur wenn man rund 30 bis 60 Minuten (oder noch mehr) Zeit
hat, nach der Alarmierung seinen Dienst anzutreten, soll , echte”
Rufbereitschaft vorliegen und damit keine Arbeitszeit. Ist die Zeit-
spanne dagegen kiirzer, also etwa nur 20 Minuten oder weniger,
handelt es sich tatsachlich um einen Bereitschaftsdienst und somit
um Arbeitszeit. Sobald nach der Alarmierung dann tatsachlich die
Arbeit aufgenommen wird, handelt es sich natirlich in jedem Fall
um Arbeitszeit — egal, wie die Zeit vorher zu bewerten war.

Ubersicht: Formen der

Arbeitszeit
Art der Arbeit Arbeitszeit im rechtlichen Sinne
Aktive Arbeit ja
Arbeitsbereitschaft ja
Bereitschaftsdienst ja
Rufbereitschaft nein, wenn ausreichend Bewegungsfreiheit

Arbeitszeitbegriff: nicht in allen Bereichen einheitlich

Der geschilderte Arbeitszeitbegriff gilt hauptsachlich fiir das
ArbeitsZG und damit insbesondere fiir die gesetzlichen Hochst-
arbeitszeiten. Bei anderen rechtlichen Aspekten weicht der Ar-
beitszeitbegriff teilweise davon ab. Zu nennen ist vor allem die
Vergiitung und der kollektivrechtliche Begriff. Entscheidend ist
namlich immer der Zweck der jeweiligen Regelungen.

Kollektivrechtlich spielt der Arbeitszeitbegriff bei der Mitbe-
stimmung des Betriebsrats eine Rolle. Die dortigen Erwagungen
lassen sich auch auf das kirchliche Arbeitsrecht und auf die Mit-
arbeitervertretungen (ibertragen. Zweck der Mitbestimmung bei
der Arbeitszeit ist die Abgrenzung von Arbeit und Freizeit. Daher
wird von der Mitbestimmung auch die Regelungskompetenz fiir
die Rufbereitschaft erfasst — obwohl diese ja nach der oben ge-
nannten ,Basis-Definition” gar nicht zur Arbeitszeit gehort. lhre
Méglichkeiten als MAV zur Mitbestimmung bei der Arbeitszeit fin-
den Sie auf Seite 8 und 9.

Einen wiederum ganz anderen Ansatz verfolgt die Rechtsprechung
bei der Vergiitung. Hier soll es letztlich gar nicht auf die Arbeits-
zeit ankommen, sondern ob eine Tatigkeit zu den , versprochenen
Diensten” gehort. So konnen beispielsweise unter Umstanden
auch Umkleidezeiten zu bezahlen sein.

Sie als MAV und lhre Kolleg*innen sollten also immer ganz ge-
nau hinschauen, um welchen Bereich des Themas Arbeitszeit es im
konkreten Fall geht.
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Diese Flexibilisierungsmoglichkeiten gibt es

Das gesetzliche Grundmodell geht davon aus, dass ein*e Mitarbeiter*in fir eine bestimmte Menge
Geld eine bestimmte Menge an Arbeit leistet. Ein starres Modell ohne Abweichungsmaglichkeiten
wiirde den Anforderungen und Wiinschen der modernen Arbeitswelt oft nicht gerecht. Es haben
sich daher in der Praxis die unterschiedlichsten Arbeitszeitmodelle herausgebildet.

Die Bandbreite dieser Modelle ist so groB wie die Bandbreite der
Arbeitsanforderungen in den unterschiedlichen Betrieben — also
nahezu unendlich. Es gibt aber ein paar unumstoBliche Grundre-
geln, an denen keine flexible Arbeitszeitgestaltung vorbeikommt.
Dazu finden Sie nachfolgend einen kurzen Uberblick zu den wich-
tigsten Themen Uberstunden und Arbeitszeitkonten.

Das ist bei Uberstunden zu beachten

Wenn es um die Anordnung von Uberstunden geht, sind regelma-
Big 2 Fragen von Bedeutung:

1. Gibt es eine Rechtsgrundlage dafiir?
2. Was gilt hinsichtlich der Vergiitung der Uberstunden?

1. Schritt: Die Anordnung von Uberstunden bedarf immer einer
Rechtsgrundlage. Im Gesetz ist diese nicht zu finden. Sie muss da-
her im Arbeits-, im Tarifvertrag oder in einer Dienstvereinbarung
geregelt werden.

Tarifvertrage im eigentlichen Sinne existieren im kirchlichen Ar-
beitsrecht nicht. Der BAT-KF ist nur dem Namen nach ein Tarif-
vertrag. Tatsachlich handelt es sich um eine Regelung, auf die im
Arbeitsvertrag Bezug genommen werden muss, wie es etwa auch
bei den AVR Caritas oder bei der KAVO der Fall ist. Letztlich geht es
also um standardisierte arbeitsvertragliche Regelungen. GemaB §
6 Abs. 6 BAT-KF sind Mitarbeitende ,im Rahmen begriindeter be-
trieblicher/dienstlicher Notwendigkeiten” zur Leistung von Uber-
stunden verpflichtet.

2. Schritt: Hier stellt sich die Frage, ob und ggf. in welchem Um-
fang Uberstunden zu vergiiten sind. Die Bandbreite der moglichen
Antworten reicht von , gar nicht” tber , mit dem normalen Stun-
densatz"” bis zu einer Vergiitung mit , Uberstundenzuschlagen”.

In der Regel sind Uberstunden mindestens mit dem normalen
Stundensatz zu vergiiten. Uberstunden durch die Grundvergiitung
abzugelten ist nur ausnahmsweise erlaubt, wenn etwa die Zahl
der Uberstunden auf ein zumutbares MaB gedeckelt ist oder wenn
es sich um eine iberdurchschnittlich bezahlte Tatigkeit oberhalb
der Beitragsbemessungsgrenze handelt.

Zuschlage hingegen gibt es fiir Uberstunden nur, wenn sie im Ar-
beitsvertrag bzw. in den in Bezug genommenen Regelungswerken
wie KAVO, AVR oder BAT-KF
oder in einer Dienstverein-
barung ausdriicklich geregelt
sind. Eine gesetzliche Rege-
lung gibt es nicht.

Ein Beispiel fiir eine Regelung
[asst sich in § 14b KAVO fin-
den. Danach gibt es je nach
Entgeltgruppe Zuschlage in
Hohe von 15 % oder 30 %.

So bringen Arbeitszeitkonten noch mehr Flexibilitat

Weit verbreitet im Rahmen der Flexibilisierung der Arbeitszeit sind
Arbeitszeitkonten. Dabei konnen einerseits , Uberstunden” nach
den in einer konkreten Einrichtung oder in einem konkreten Be-
trieb festgelegten Regeln wieder abgebaut werden, ohne dass
dies jedes Mal erneut genehmigt werden miisste. Es gibt also re-
gelmaBig einen gewissen Automatismus.

Die , Uberstunden” stehen hier in Anfiihrungszeichen, weil sie ja
gar keiner konkreten Anordnung mehr bediirfen, sondern eigent-
lich nur Teil der flexibilisierten Grundarbeitszeit sind. Der*Die
Mitarbeitende kann dann beispielsweise im Rahmen einer Kern-
arbeitszeit und eines bestimmten Arbeitszeitrahmens selbst ent-
scheiden, wann und wie viele Stunden er*sie an einem bestimm-
ten Tag arbeitet.

Die Minusstunden sind der ,Systembrecher”

Es gibt aber einen noch wichtigeren Unterschied zwischen Uber-
stunden und Arbeitszeitkonten: Wahrend bei Uberstunden die
Flexibilisierung sozusagen nur in eine Richtung geht, geht sie bei
Arbeitszeitkonten regelmaBig auch in die andere Richtung. Es kon-
nen dann namlich auch Minusstunden entstehen.

Um die Bedeutung von Minusstunden richtig zu erfassen, muss
man sich klarmachen, dass diese vom Gesetz her, das heift im
arbeitsrechtlichen Grundsystem, eigentlich gar nicht vorgesehen
sind. In der Konsequenz bedeutet dies, dass es rechtlich wirksame
Minusstunden immer nur bei einer entsprechenden wirksamen
Vereinbarung geben kann.

Zu einer wirksamen Vereinbarung gehort dabei auch, dass der*die
Mitarbeitende es in der Hand hat, ob Minusstunden anfallen.
Der*Die Dienstgebende darf die Minusstunden also nicht einfach
saufdréngen”.

© FraziT

Minusstunden andern Risikoverteilung

Wenn keine wirksame Vereinbarung vorliegt, kann
der*die Arbeitgebende Minusstunden bei der Auszahlung
der Vergiitung nach der Rechtsprechung nicht abziehen.
Die Minusstunden stellen ndmlich im Grunde einen Bruch
des arbeitsrechtlichen Grundsystems dar. Denn dieses
sieht vor, dass der*die Arbeitgebende das Risiko tragt,
ob genug Arbeit an einem bestimmten Tag vorhanden ist.
Dieses Risiko wird durch ein Arbeitszeitkonto teilweise
auf die Mitarbeitenden abgewalzt.

Bei der Flexibilisierung der Arbeitszeit sind Sie als MAV gefragt.
Lesen Sie dazu die weiteren Einzelheiten auf Seite 8 und 9.
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Zeitlich muss alles ,,im Rahmen” bleiben

Schon der antike Arzt Paracelsus wusste: ,Die Menge macht das Gift.” Arbeit an sich ist nicht ge-
sundheitsschadlich. Im Gegenteil: Arbeit ist sinnstiftend und kann damit auch entscheidend zur psy-
chischen und auch physischen Gesundheit beitragen. Aber ein Zuviel an Arbeit kann der Gesundheit
schaden. Daher hat der Gesetzgeber ein Arbeitszeitgesetz (ArbZG) geschaffen, das die Arbeitszeit
begrenzt und dabei auch dem Gesundheitsschutz dienen soll. Dabei muss die Arbeitszeit ,,im Rah-
men” bleiben - und zwar nicht nur im sprichwortlichen Sinne, sondern auch rechtstechnisch.

Diverse Arbeitszeitregelungen bilden verschieden
groBe Rahmen

Die Regelungen zur Arbeitszeit kann man sich bildlich wie eine
Konstruktion aus verschiedenen Rahmen vorstellen. Dann be-
kommt man leichter eine Ubersicht und Orientierung, welche An-
forderungen an eine rechtmaBige Arbeitszeitregelung zu stellen
sind. Bevor wir uns also die einzelnen Regelungen im ArbZG und
in anderen Gesetzen anschauen und uns damit beschaftigen, ist es
zunachst einmal wichtig, das arbeitsrechtliche ,Gesamtsystem”
der Arbeitszeit zu tberblicken und einzuordnen.

Sie kénnen sich das Ganze auch bildlich wie ein System aus meh-
reren Rahmen vorstellen:

e duBerer Rahmen: ArbZG
e mittlerer Rahmen: Tarifvertrag, Dienstvereinbarung
e innerer Rahmen: Arbeitsvertrag, darin: Direktionsrecht

Das ArbZG bildet den duBeren Rahmen

Halten Sie sich immer vor Augen, dass das ArbZG immer nur die
auBerste Grenze der zuldssigen Arbeitszeit bildet. Diese auBerste
Grenze kommt nur dann zum Tragen, wenn man nicht bereits vor-
her an andere Grenzen der Arbeitszeit gestoBen ist. Konkret geht
es dabei um Regelungen in:

e AVR

e KAVO

o BAT-KF

e Dienstvereinbarung
e Arbeitsvertrag

Letztlich maBgeblich fir Ihre Verpflichtungen und die lhrer Kol-
leg*innen ist also vor allem der jeweilige Arbeitsvertrag. Dieser
bildet den ,innersten Rahmen” bzw. ,Kern” des Arbeitszeitsys-
tems. Das Direktionsrecht des*der Dienstgebenden, das heiBt hier:
die Moglichkeit, einen bestimmten Arbeitsumfang anzuordnen,
kann immer nur so weit reichen, wie der konkrete Arbeitsvertrag
es zulasst. Deshalb sollte jede*r Kolleg*in natlrlich vor allem in
seinen*ihren Arbeitsvertrag schauen, wenn er*sie wissen méchte,
wie viel er*sie arbeiten muss.

Meistens wird im kirchlichen Bereich auf die kirchenspezifischen
Regelungen wie KAVO, AVR oder BAT-KF verwiesen. Aber auch bei
einem generellen Verweis auf diese Regelungen kann es sein, dass
ein Arbeitsvertrag in Teilen abweichende Regelungen enthélt, hin-
sichtlich der Arbeitszeit insbesondere bei Teilzeitvertragen.

Dies sind die Hochstgrenzen nach ArbZG

Das ArbZG geht gemaB § 3 grundsatzlich von einer maximalen
werktéglichen Arbeitszeit von 8 Stunden aus. Da nach dem Gesetz

auch der Samstag ein normaler Werktag ist, ergibt sich damit eine
maximale Wochenarbeitszeit von 48 Stunden. m

Das ArbZG sieht jedoch zahlreiche Mdglichkeiten der Flexibilisie-
rung vor. Die grundsatzlich geltenden Maximalzeiten kénnen so-
mit vorlibergehend doch iberschritten werden.

Vor allem sieht § 7 ArbZG Flexibilisierungsmdglichkeiten im Be-
reich von Bereitschaftsdienst und Arbeitsbereitschaft vor. Diese
kénnen auf einem Tarifvertrag, einer Dienstvereinbarung oder auf
einer sonstigen kirchlichen Regelung wie z. B. den AVR beruhen.

Wichtige Flexibilisierungen betreffen auch die Arbeit an Sonn- und
Feiertagen im kirchlichen Bereich nach § 10 Abs. 1 Nr. 6 ArbZG und
im Krankenhaus- und Pflegebereich nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 ArbZG.

Aktive Vertragsgestaltung kann den Rahmen
erweitern

Die Flexibilisierungen im ArbZG sind regelméBig an ein Tatig-
werden der Vertragspartner gekniipft — sei es auf der Ebene des
Arbeitsvertrags, einer Dienstvereinbarung oder eines Tarifvertrags.

Wenn das ArbZG grundsatzlich einen Spielraum bei der Arbeitszeit
eroffnet, dieser aber nicht oder nur teilweise genutzt wird durch
Tarifvertrag, Dienstvereinbarung oder Arbeitsvertrag, ist der Spiel-
raum letztlich im konkreten Dienstverhdltnis allerdings entspre-
chend entweder gar nicht oder nur teilweise gegeben.

@ BEISPIEL
Verhaltnis von Arbeitsvertrag und ArbZG

Die maximale Wochenarbeitszeit gemaB § 3 ArbZG be-
tragt grundsatzlich 48 Stunden. Im Arbeitsvertrag ist eine
Wochenarbeitszeit von 37,5 Stunden vereinbart.

Folge: Es gilt die arbeitsvertraglich vereinbarte Wochen-
arbeitszeit von 37,5 Stunden. Ohne besondere Rechts-
grundlage ist der*die Dienstgebende nicht berechtigt,
den vollen Rahmen des ArbZG von 48 Wochenstunden
auszuschopfen.

Das sind die zeitlichen Regelungen in der KAVO

Die regelmaBige Wochenarbeitszeit betragt nach § 14 KAVO 39
Stunden. Die Vorschrift enthélt aber auch zahlreiche Flexibilisie-
rungsmoglichkeiten auf der Basis des ArbZG. Diese betreffen mit
Blick auf den liturgischen Dienst vor allem Sonn- und Feiertags-
arbeit. Sie betreffen aber auch den Schichtdienst, wie er typischer-
weise in karitativen und medizinischen Einrichtungen vorkommt.



® Beispielsweise missen Beschaftigte gemaB § 14 Abs. 5
KAVO in Dienststellen, deren Aufgaben Sonntags- und Feier-
tagsarbeit sowie Nacht-, Wechselschicht-, Schichtarbeit so-
wie — bei Teilzeitbeschaftigung aufgrund arbeitsvertraglicher
Regelung oder mit ihrer Zustimmung — Bereitschaftsdienst,
Rufbereitschaft, Uberstunden und Mehrarbeit erfordern,
+dienstplanmaBig oder einrichtungsiiblich” arbeiten.

e Dariiber hinaus kann die Dienststelle gemaB § 14 Abs. 4
KAVO aus dringenden dienstlichen oder betrieblichen Griin-
den auf der Grundlage einer Dienstvereinbarung im Rahmen
des § 7 Abs. 1, 2 und des § 12 ArbZG von den Vorschriften
des ArbZG abweichen.

e Zudem kann gemaB dieser Vorschrift in vollkontinuierlichen
Schichtbetrieben an Sonn- und Feiertagen die tdgliche
Arbeitszeit auf bis zu 12 Stunden verlangert werden, wenn
dadurch zusatzliche freie Schichten an Sonn- und Feiertagen
erreicht werden.

Das sind die zeitlichen Regelungen in den AVR Caritas

In Anlage 5 der AVR Caritas ist die regelméBige Wochenarbeits-
zeit ebenfalls auf 39 Stunden festgelegt. Auch hier finden sich
jedoch zahlreiche Flexibilisierungsmoglichkeiten. Diese betreffen
vor allem den Bereitschaftsdienst und die Rufbereitschaft in Kran-
kenhdusern und Heimen.

® So kann beispielsweise gemaB § 1 Abs. 2 Anlage 5 AVR
Caritas die regelmaBige Arbeitszeit auf durchschnittlich
48 Stunden in der Woche und (iber 10 Stunden werktaglich
verlangert werden, wenn in die Arbeitszeit regelmaBig und
in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft fallt. Die Gren-
zen des ArbZG sind dabei selbstverstandlich einzuhalten.

Das sind die zeitlichen Regelungen im BAT-KF

Auch der BAT-KF legt die regelmaBige wochentliche Arbeitszeit
in § 6 auf 39 Stunden fest. Hier gibt es ebenso zahlreiche Fle-
xibilisierungsmaoglichkeiten. Im Fokus stehen vor allem auch hier
Krankenhauser und Pflegeeinrichtungen.

e GemaB § 6 Abs. 4 BAT-KF sind die Mitarbeitenden im
Rahmen begriindeter betrieblicher oder dienstlicher
Notwendigkeiten zur Leistung von Sonntags-, Feiertags-,
Nacht-, Wechselschicht-, Schichtarbeit sowie — bei Teilzeitbe-
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schaftigung aufgrund arbeitsvertraglicher Regelung oder mit
ihrer Zustimmung — zu Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft,
Uberstunden und Mehrarbeit verpflichtet.

Mitarbeitende, die regelmaBig an Sonn- und Feiertagen
arbeiten missen, erhalten innerhalb von 2 Wochen 2 arbeits-
freie Tage, hiervon soll ein freier Tag auf einen Sonntag
fallen. Die dienstplanmaBige bzw. betriebsiibliche Arbeitszeit
an einem Sonntag ist durch eine entsprechende zusammen-
hangende Freizeit an einem Werktag oder ausnahmsweise
an einem Wochenfeiertag der nachsten oder der tibernéachs-
ten Woche auszugleichen.

Erfolgt der Ausgleich an einem Wochenfeiertag, wird fiir
jede auszugleichende Arbeitsstunde der auf eine Stunde
entfallende Anteil des Tabellenentgelts der jeweiligen Ent-
geltgruppe und Stufe gezahlt. Die dienstplanmaBige bzw.
betriebsiibliche Arbeitszeit an einem Wochenfeiertag soll

auf Antrag der*des Mitarbeitenden durch eine entspre-
chende zusammenhangende Freizeit an einem Werktag der
laufenden oder der folgenden Woche unter Fortzahlung des
Entgelts und der in Monatsbetragen festgelegten Zulagen
ausgeglichen werden, wenn die dienstlichen oder betrieb-
lichen Verhdltnisse es zulassen.

Gemal § 6 Abs. 5 BAT-KF kann in Krankenh&usern und
anderen Einrichtungen zur stationdren oder ambulanten Be-
handlung, Pflege und Betreuung von Personen die tagliche
Arbeitszeit im Schichtdienst und im Wechselschichtdienst auf
bis zu 12 Stunden verlangert werden. In unmittelbarer Folge
dirfen jedoch nicht mehr als 4 Schichten und innerhalb von
2 Kalenderwochen nicht mehr als 8 Schichten mit einer liber
10 Stunden hinaus verléngerten Arbeitszeit geleistet werden.
Solche Schichten kdnnen nicht mit Bereitschaftsdienst kom-
biniert werden.

Schichten mit einer iber 10 Stunden hinaus verlangerten
Arbeitszeit unterliegen dabei jedoch weiteren Einschrankun-
gen. Sie setzen namlich voraus:

eine Priifung alternativer Arbeitszeitmodelle,

eine Belastungsanalyse gemaB § 5 Arbeitsschutzgesetz und
ggf. aus der Belastungsanalyse resultierende MaBnahmen
zur Gewabhrleistung des Gesundheitsschutzes.
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Arbeitszeit mit

So wirken Sie als MAV erfolgreich bei der

So breit gefachert die Aspekte der Arbeitszeit sind, so unterschiedlich sind auch die denkbaren An-

satze bei lhrer Mitbestimmung.

Beim ArbZG reden Sie mit!

Beim Arbeitszeitgesetz (ArbZG) geht es vor allem um die Dauer der
Arbeitszeit, weniger um die Lage. Das ArbZG hat ja den Gesundheits-
schutz im Visier. Da spielt es keine entscheidende Rolle, ob ein*e Kol-
leg*in um 7 Uhr oder um 8 Uhr mit der Arbeit beginnt — solange
er*sie nur ausreichend Ruhezeit vorher hatte und insgesamt nicht zu
lange arbeitet. Hier liegt also der Fokus des ArbZG.

Aber im Hinblick auf die Gesundheit ist die Dauer der Arbeits-
zeit sinnvollerweise nicht nur ,stur” nach der Uhr zu bewerten.
Einfach weil Arbeitszeit nicht gleich Arbeitszeit ist. Arbeitszeit im
rechtlichen Sinne umfasst wie gezeigt ja ein breites Spektrum.

Dabei ist nicht jede Arbeit gleich anstrengend. Sich ,nur” bereit-
zuhalten ist normalerweise weniger anstrengend als dauernd ak-
tiv sein zu miissen. Aber wie anstrengend genau? Und wie viel Zeit
braucht man tatséchlich zur Erholung? Das kann man wohl umso
besser bewerten, je naher man mit den konkreten Umstanden des
Arbeitsplatzes vertraut ist.

Sie sind als MAV ,,ndher dran”

Im Klartext: Die Parteien des Dienstvertrags — Mitarbeiter*in und
Dienstgeber*in — und vor allem nicht zuletzt auch Sie als MAV
sind hier naher dran am Geschehen als der Gesetzgeber. Das hat
der Gesetzgeber auch selbst erkannt.

Das ArbZG raumt daher Arbeitgebenden und Dienstgebenden
zahlreiche Mdglichkeiten ein, die grundsétzlich ,starren” Hochst-
arbeitszeiten flexibler zu gestalten. Jedoch ist die Arbeitgeber- bzw.
Dienstgeberseite dabei auf eine Kooperation mit der kollektiven
Vertretung auf Arbeitnehmerseite angewiesen, also auf die Gewerk-
schaften oder auf die Betriebsrate bzw. Mitarbeitervertretungen.

Hier liegt fiir Sie als MAV eine groBe Chance — aber auch eine
nicht unerhebliche Verantwortung fiir die von lhnen vertretenen
Kolleg*innen.

Somit kdnnen Sie als MAV in diesen Bereichen zwar nicht von sich
aus bestimmte Regelungen aktiv durchsetzen — aber lhr*e Dienst-
geber*in kommt bei den nachfolgend aufgefiihrten Regelungen
zur Flexibilisierung eben auch nicht an Ihnen als MAV vorbei.

Diese Abweichungen kdnnen Sie als MAV mit
Ihrem*lhrer Dienstgebenden vereinbaren

Sie als MAV konnen zusammen mit den*der Dienstgebenden in
bestimmten Bereichen von den Grundregelungen des ArbZG ab-
weichen. Der Gesetzgeber erlaubt dies gemaB § 7 Abs. 1 ArbZG in
den folgenden Bereichen:

e Verlangerung der Arbeitszeit abweichend von § 3 ArbZG
tiber 10 Stunden werktdglich, wenn in die Arbeitszeit regel-
maBig und in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft oder
Bereitschaftsdienst fallt

e einen anderen Ausgleichszeitraum abweichend von § 3
ArbZG festlegen

o Aufteilung der Gesamtpausenzeit in Schichtbetrieben auf
Kurzpausen von angemessener Dauer abweichend von § 4
Satz 2 ArbZG

e Ruhezeit um bis zu 2 Stunden kiirzen, abweichend von § 5
Abs. 1 ArbZG, wenn die Art der Arbeit dies erfordert und ein
entsprechender Ausgleichszeitraum festgelegt wird

e Verlangerung der Arbeitszeit abweichend von § 6 Abs. 2
ArbZG (Nachtarbeit) iiber 10 Stunden werktaglich, wenn
in die Arbeitszeit regelmaBig und in erheblichem Umfang
Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst fallt

e einen anderen Ausgleichszeitraum festlegen, abweichend
von § 6 Abs. 2 ArbZG

e Beginn des 7-stiindigen Nachtzeitraums abweichend von der
Regelung in § 2 Abs. 3 ArbZG auf einen Zeitpunkt zwischen
22 Uhr und 24 Uhr bestimmen

Diese weiteren Abweichmaglichkeiten gibt es

Weitere abweichende Regelungen kann Ihr*e Dienstgeber*in mit
Ihnen als MAV geméaB § 7 Abs. 2 und Abs. 2a ArbZG in diesen Be-
reichen umsetzen:

¢ Anpassung der Ruhezeiten bei Rufbereitschaft abweichend
von § 5 Abs. 1 ArbZG (Ruhezeit von 11 Stunden zwischen den
Arbeitseinsatzen) an die Besonderheiten der Rufbereitschaft

e Anpassung der Regelungen in § 3 (werktagliche Arbeitszeit),
§ 4 (Pausen), § 5 Abs. 1 (Ruhezeit von 11 Stunden zwischen
den Arbeitseinsatzen) und § 6 Abs. 2 (Nachtarbeit) ArbZG bei
der Pflege und medizinischen Betreuung und Ahnlichem an
die Eigenart der Tatigkeit zum Wohl der betreuten Personen

e Verlangerung der werktaglichen Arbeitszeit abweichend von
§ 3,8 5Abs. 1 und § 6 Abs. 2 ArbZG iiber 8 Stunden hinaus
auch ohne Ausgleich, wenn die Arbeitszeit regelmaBig und
in erheblichem Umfang in Arbeitsbereitschaft oder Bereit-
schaftsdienst fallt und durch besondere Regelungen sicher-
gestellt wird, dass die Gesundheit der Arbeitnehmenden
nicht gefahrdet wird




Weitere abweichende Regelungen kann Ihr*e Dienstgeber*in mit
Ihnen als MAV gemaB § 12 ArbZG in diesen Bereichen umsetzen:

e Verringerung der beschaftigungsfreien Sonntage auf min-
destens 10 Sonntage unter anderen in Krankenhausern und
anderen Einrichtungen zur Behandlung, Pflege und Betreu-
ung von Menschen

o Wegfall von Ersatzruhetagen fiir auf Werktage entfallende
Feiertage abweichend von § 11 Abs. 3 ArbZG

e Verlangerung der Arbeitszeit in vollkontinuierlichen Schicht-
betrieben an Sonn- und Feiertagen abweichend von § 11
Abs. 2 ArbZG auf bis zu 12 Stunden, wenn dadurch zusatzli-
che freie Schichten an Sonn- und Feiertagen erreicht werden

Diese Mitbestimmungsrechte haben Sie nach MAVO
und MVG-EKD

Mitbestimmungsrechte gibt es aber auch zur Lage bzw. Verteilung
der Arbeitszeit. Hier geht es nicht in erster Linie um den Gesund-
heitsschutz, sondern um eine interessengerechte Abgrenzung von
Arbeit und Freizeit.

Dieses Mitbestimmungsrecht ergibt sich aus § 40d) MVG-EKD
bzw. § 36 Abs. 1 Nr. 1 MAVO. Es betrifft vor allem Beginn und Ende
der taglichen Arbeitszeit und der Pausen sowie die Verteilung der
Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage.

Ausnahmsweise besteht auch in der Frage der Dauer der Arbeits-
zeit ein Mitbestimmungsrecht nach MAVO und MVG-EKD, namlich
wenn es um Erhohung der wochentlichen Arbeitszeit um mindes-
tens 10 Stunden geht. In diesem Fall liegt nach der Rechtspre-

chung eine Einstellung im Sinne der Mitbestimmung vor. Somit
werden die entsprechenden Mitbestimmungsrechte, die bei einer
Einstellung gelten, ausgelost.

Schaffen Sie eine Dienstvereinbarung zur flexiblen
Arbeitszeit

Nutzen Sie die Mdglichkeit, gemeinsam mit Ihrem*Ihrer Dienstge-
benden die Arbeitszeit zu flexibilisieren und dabei die Interessen
Ihrer Kolleg*innen gebiihrend einzubringen und mit Nachdruck zu
vertreten.

Natiirlich kénnen Sie in einer Dienstvereinbarung auch Rege-
lungen zur Lage der Arbeitszeit mit Festlegungen zur Dauer der
Arbeitszeit kombinieren.

Sie sollten sich aber immer dariiber klar werden, welches Ziel Sie
eigentlich verfolgen. Geht es darum,

o die Lage der Arbeitszeit zu flexibilisieren und womdglich ein
Arbeitszeitkonto zu regeln oder

o die Dauer der Arbeitszeiten und die Ausgleichszeiten flexibler
zu gestalten?

e QOder geht es um beides?

Im letztgenannten Fall sollten Sie die Regelungen zur Lage der
Arbeitszeit einerseits und zur Dauer der Arbeitszeit andererseits
der Klarheit und Ubersichtlichkeit halber deutlich trennen, falls sie
in einer einzigen Dienstvereinbarung festgelegt sind.

Um bei einer Dienstvereinbarung zur flexiblen Arbeitszeit die
wesentlichen Punkte im Blick zu halten, konnen Sie die folgende
Checkliste nutzen:

Checkliste: Regelungspunkte bei einer Dienstvereinbarung

zur flexiblen Arbeitszeit

An diese Regelungspunkte sollten Sie bei einer Dienstvereinbarung zur flexiblen Arbeitszeit denken — soweit im Einzelfall erforderlich

Geltungsbereich (gesamte Einrichtung oder Teile der Einrichtung, alle Mitarbeitenden oder nur

bestimmte Mitarbeitergruppen) und Geltungsdauer

e Ziel der Dienstvereinbarung (z.B. Flexibilisierung der Arbeitszeit zur Erleichterung der Organisation in der Einrichtung und Ausgleich mit den

berechtigten Bediirfnissen der Mitarbeitenden

e Regelungen zur Lage und Verteilung der Arbeitszeit

¢ Regelung der Bandbreite eines Arbeitszeitkontos bzw. eines Zeitrahmens bei Gleitzeit

¢ Regelung eines Ausgleichszeitraums (z.B. Freizeitausgleich innerhalb von 6 Monaten)

e Regelung eines Informationsanspruchs fiir die Mitarbeitenden beziiglich des Kontostandes auf dem Arbeitszeitkonto (z.B. monatlich / im

Quartal, schriftlich/per Intranet)

e Regelung, ob Arbeitszeiten dienstgeberseitig angeordnet werden (z.B. im Schichtsystem) oder ob Mitarbeitende innerhalb eines Rahmens

selbst liber Umfang der Arbeitszeit bestimmen kénnen

¢ Regelung fiir den Abbau eines Stunden-Guthabens, das die definierten Grenzen Uberschreitet - und umgekehrt fiir den Abbau von Minusstun-

den, die den definierten Umfang iberschreiten

e Regelung von Zuschldgen

Bei jeder Dienstvereinbarung sollten dabei natiirlich die Rege-
lungen in den jeweiligen standardisierten Regelungswerken wie
KAVO, AVR Caritas und BAT-KF beriicksichtigt werden.

Regelungen zum Arbeitszeitkonto gibt es z. B. in § 14 d KAVO und
in Anlage 5 b AVR Caritas. § 6 BAT-KF enthalt zahlreiche Regelun-
gen zur Flexibilisierung der Arbeitszeit, u. a. auch zu Zeitguthaben.
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Checkliste: An diese Regelungspunkte sollten Sie bei einer Dienstvereinbarung zur flexiblen Arbeitszeit denken – soweit im Einzelfall erforderlich

		Geltungsbereich (gesamte Einrichtung oder Teile der Einrichtung, alle Mitarbeiter oder nur bestimmte Mitarbeitergruppen) und Geltungsdauer



		Ziel der Dienstvereinbarung (z.B. Flexibilisierung der Arbeitszeit zur Erleichterung der Organisation in der Einrichtung und Ausgleich mit den berechtigten Bedürfnissen der Mitarbeiter



		Regelungen zur Lage und Verteilung der Arbeitszeit



		Regelung der Bandbreite eines Arbeitszeitkontos bzw. eines Zeitrahmens bei Gleitzeit



		Regelung eines Ausgleichszeitraums (z.B. Freizeitausgleich innerhalb von 6 Monaten)



		Regelung eines Informationsanspruchs für die Mitarbeiter bezüglich des Kontostandes auf dem Arbeitszeitkonto (z.B. monatlich/im Quartal, schriftlich/per Intranet)



		[bookmark: _GoBack]Regelung, ob Arbeitszeiten dienstgeberseitig angeordnet werden (z.B. im Schichtsystem) oder ob Mitarbeiter innerhalb eines Rahmens selbst über Umfang der Arbeitszeit bestimmen können



		Regelung für den Abbau eines Stunden-Guthabens, das die definierten Grenzen überschreitet - und umgekehrt für den Abbau von Minusstunden, die den definierten Umfang überschreiten



		Regelung von Zuschlägen





Bei jeder Dienstvereinbarung sollten dabei natürlich die Regelungen in den jeweiligen standardisierten Regelungswerken wie KAVO, AVR Caritas und BAT-KF berücksichtigt werden.

So gibt es beispielsweise in § 14 d KAVO und in Anlage 5 b AVR Caritas Regelungen zum Arbeitszeitkonto.
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Rechtsgrundlage

Dienstvereinbarung, Arbeitsvertrag und AVR | Lesezeit 4 Minuten

Keine Verlangerung der Arbeitszeit ohne

Die Arbeitszeit, die ein*e Dienstgeber*in konkret von seinen Mitarbeitenden verlangen kann, héangt
von der entsprechenden Rechtsgrundlage ab. Die Arbeitszeit muss — wie auf Seite 6 dargestellt -
~im Rahmen” bleiben. Beim kirchlichen Arbeitsrecht ist das Zusammenspiel der verschiedenen in
Betracht kommenden Rechtsgrundlagen allerdings noch etwas komplizierter als im ,normalen”

Arbeitsrecht.

Der Fall: Ein Mitarbeiter war als Rettungsassistent im Rettungs-
dienst bei den Johannitern tatig.

In seinem Dienstvertrag war vereinbart, dass die AVR des Diakoni-
schen Werkes Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz e. V. An-
lage Johanniter (AVR DWBO Anlage Johanniter) auf das Arbeits-
verhaltnis anzuwenden seien. Nach § 11 dieser AVR betragt die
wochentliche Arbeitszeit 40 Stunden.

§ 4 Abs. 2 des Dienstvertrags sah allerdings die Mdglichkeit der
Verlangerung der wochentlichen Arbeitszeit auf 48 Stunden vor.

Hinzu kam ein weiteres Vertragswerk zur Arbeitszeit: Zwischen
dem zustindigen Regionalverband Leipzig/Nordsachsen und
der zustandigen Mitarbeitervertretung wurde eine ,Dienstver-
einbarung zur Verlangerung der taglichen Arbeitszeit gemaB
§ 11 Abs. 4 AVR DWBO Anlage Johanniter und § 9 Abs. 3 AVR
DD" vom 21.5.2019 (im Folgenden Dienstvereinbarung Arbeits-
zeit) geschlossen. Diese Dienstvereinbarung Arbeitszeit sieht die
Madglichkeit vor, die Arbeitszeit iiber 10 Stunden taglich zu ver-
langern.

Auf Basis dieser Dienstvereinbarung Arbeitszeit ordnete der
Dienstgeber fiir die Mitarbeitenden im Rettungsdienst eine auf
48 Wochenstunden verlangerte Arbeitszeit an. Diese Arbeitszeit
war dienstplanmaBig in 4 12-Stunden-Schichten zu erbringen.
Eine Vergiitung fiir die hierdurch (iber die regelmaBige wochentli-
che Arbeitszeit von 40 Stunden hinaus geleisteten Arbeitsstunden
(Mehrstunden) erhielten die Mitarbeitenden nicht.

Ein Mitarbeiter klagte dagegen und machte geltend, die Verlange-
rung der Arbeitszeit sei unwirksam. Daher seien die Mehrstunden
zu vergliten oder auf dem Arbeitszeitkonto gutzuschreiben.

Die Entscheidung: Das Bundesarbeitsgericht (BAG, 21.11.2024,
Az. 6 AZR 16/24) gab dem Mitarbeiter recht.

Der Vergiitungsanspruch bestehe auf Basis der AVR. Weder die
Dienstvereinbarung Arbeitszeit noch § 4 Abs. des Dienstver-
trags stlinden dem entgegen.

Schauen wir uns zundchst den Dienstvertrag an. Dieser enthielt
wie gezeigt eine Klausel, die auf die AVR verwies, also darauf Be-
zug nahm. Man spricht daher in solchen Fallen von einer ,Bezug-
nahmeklausel”. Eine solche Bezugnahmeklausel kann bestimmte
Regelungen wie eben AVR oder auch einen Tarifvertrag ganz oder
auch nur teilweise einbeziehen. In welchem Umfang die Einbezie-
hung erfolgt, hangt von der Auslegung ab.

Hier enthielt der Dienstvertrag eigene Regelungen zur Arbeits-
zeit (48 Stunden) in Abweichung von den Regelungen in den AVR
(40 Stunden). Man kénnte also durchaus auf die Idee kommen,

dass daher die AVR nur teilweise einbezogen worden seien — nam-
lich gerade nicht, was die Deckelung auf 40 Stunden betrifft.

Das BAG kam hier aber zu einer anderen Auslegung. Aus dem
Gesamtbild des Vertrags, der Position der Bezugnahmeklausel
am Anfang des Dienstvertrags und den weiteren Regelungen zur
Arbeitszeit (die hier nicht im Einzelnen aufgefiihrt werden kénnen)
ergebe sich, dass die Bezugnahmeklausel als unbeschrankt zu
interpretieren sei.

Die Bezugnahmeklausel selbst enthalte auch keine Einschrankun-
gen hinsichtlich ihres Geltungsumfangs. Weder sehe sie nur eine
Anwendung der in Bezug genommenen Regelungen ,im Ubrigen”
vor noch ,soweit im Dienstvertrag nichts anderes geregelt ist".
Dies spreche ersichtlich fir den Willen der Vertragsparteien, aus-
schlieBlich und umfassend die AVR anzuwenden.

Bei der Interpretation beriicksichtigte das BAG auch, dass hier das
Recht der Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB-Kontrolle)
mit seinen verschérften MaBstében anzuwenden war.

Somit galt also unterm Strich das in den AVR festgeschriebene Li-
mit von 40 Stunden — obwohl im Dienstvertrag ausdriicklich von
48 Stunden die Rede war!

Auch die Dienstvereinbarung Arbeitszeit fiihrte nach Ansicht des
BAG nicht zu einem anderen Ergebnis. Es sei schon fraglich, ob
der klagende Mitarbeiter {iberhaupt in den personlichen Geltungs-
bereich der Dienstvereinbarung falle. Diese beziehe sich namlich
nicht auf die ,AuBenwache B.”, in der der Mitarbeiter tatig sei.

Aber auch unabhéngig davon sei die Dienstvereinbarung so aus-
zulegen, dass sie im konkreten Fall die angeordnete Verldngerung
der Arbeitszeit nicht abdecke. Das entnimmt das BAG der Syste-
matik der einzelnen Regeln in der Dienstvereinbarung, die hier
aus Platzgriinden nicht dargestellt werden konnen.

S razrT

Kirchenrechtliche Grundlagen der Arbeitszeit
sind speziell

So kompliziert und anscheinend in sich widerspriichlich
kann insbesondere Kirchenarbeitsrecht manchmal sein.

Was kann man sonst noch aus der Entscheidung lernen?
Auf jeden Fall, dass genaues Hinschauen auf die Umstan-
de des Einzelfalls immer wichtig ist. Und dass dies zu
einem Erfolg fiihren kann, den auch die meisten Experten
auf den ersten Blick vielleicht eher nicht vermutet hatten.




Ersatzruhetage | Lesezeit 2 Minuten

Freischicht und ein freier Tag sind nicht dasselbe

Kleine Unterschiede kénnen in der Juristerei mitunter groBe Wirkung haben. Das zeigt sich wieder
einmal in dem vorliegenden Fall, bei dem sich zunachst das Landesarbeitsgericht (LAG) Rheinland-
Pfalz und dann das Bundesarbeitsgericht (BAG) um den Unterschied zwischen einer Freischicht und
einem freien Tag bzw. einem sogenannten Ersatzruhetag zu kiimmern hatten.

Der Fall: Ein Mitarbeiter in einem Verteilzentrum arbeitete regel-
méaBig von 18 Uhr oder spater bis 2 Uhr oder maximal 3.30 Uhr
in der Nacht. Die Arbeit fand grundsatzlich von Montag bis Frei-
tag und am Sonntag statt. Der Samstag war regelmaBig frei. Der
Mitarbeiter hatte eine sogenannte ,rollierende Freischicht” pro
Woche.

In einem Zeitraum von 10 Jahren arbeitete der Mitarbeiter an ins-
gesamt 88 Feiertagen. Fiir diese 88 Tage verlangte der Mitarbeiter
nun Schadenersatz, da er der Meinung war, ihm hétte dafir je-
weils ein Ersatzruhetag gewahrt werden miissen — was aber nicht
geschehen sei.

Die Entscheidung: Die Rechtsprechung gab dem Mitarbeiter
recht. Einerseits jedenfalls — andererseits aber auch wieder nicht.
Wie soll das gehen?

Nun, das BAG (8.12.2021, Az. 10 AZR 641/19) entschied zwar,
ein Ersatzruhetag miisse einen vollen Kalendertag von 0 Uhr bis
24 Uhr umfassen. Diese Voraussetzung konnte aber nicht erfiillt
werden, da der Mitarbeiter jaimmer jeweils in der Nacht bis in den
neuen Kalendertag hinein arbeitete.
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Soweit hatte der Mitarbeiter Erfolg. Dennoch ging er am Ende je-
denfalls finanziell leer aus. Das LAG Rheinland-Pfalz hatte namlich
zuvor geurteilt, das Arbeitszeitgesetz sehe bei VerstoBen gegen
die in Rede stehende Regelung zum Ersatzruhetag in § 11 Abs. 3
keinen Schadenersatzanspruch vor.

Dieser Teil der Entscheidung war dann in der Revision vor dem
BAG gar nicht mehr angegriffen worden.

=2 FAZIT

Nur eine schnelle Reaktion fiihrt zum Erfolg

Wer glaubt, bei der Frage der Ersatzruhetage ungerecht
behandelt zu werden, sollte dies méglichst umgehend
geltend machen. Dann lasst sich diese Ungerechtigkeit
fiir die Zukunft abstellen.

Das Unrecht jedoch zunachst zu dulden, um es dann spa-
ter zu ,liquidieren”, funktioniert nicht.

Bereitschaftsdienst statt Uberstunden

Manchmal sehen Ablaufe vom duBeren Erscheinungsbild her absolut gleich aus, werden aber recht-
lich unterschiedlich bewertet. Wenn ein*e Mitarbeiter*in im Bereitschaftsdienst Arbeitsaufgaben
zugewiesen bekommt, sind das dann Uberstunden?

Der Fall: Eine OP-Krankenschwester klagte auf Uberstundenver-
glitung. Dabei ging es um Zeiten, die im unmittelbaren Anschluss
an die Regelarbeitszeit lagen, aber zeitlich schon in den angeord-
neten Bereitschaftsdienst fielen. Nach den fir das Arbeitsverhalt-
nis geltenden Regelungen war der Bereitschaftsdienst deutlich
weniger gut bezahlt als Uberstunden.

Die Krankenschwester meinte, sie miisse ja regelmaBig im An-
schluss an die Operationen, die in etwa zeitgleich mit ihrer regu-
laren Arbeitszeit endeten, noch Aufraumarbeiten erledigen. Daher
konnten diese Zeiten nicht dem weniger gut bezahlten Bereit-
schaftsdienst zugerechnet werden.

Die Entscheidung: Das Bundesarbeitsgericht folgte der Auffas-
sung der Krankenschwester nicht (25.4.2007, Az. 6 AZR 799/06).
Uberstunden miisste der Arbeitgeber auch als solche anordnen.
Das sei hier nicht der Fall gewesen. Der Arbeitgeber habe Bereit-
schaftsdienst angeordnet. Bei diesem Bereitschaftsdienst sei nicht

die jeweils geregelte Quote von aktiver Arbeit innerhalb des Be-
reitschaftsdienstes Gberschritten worden. Es sei nicht Merkmal
des Bereitschaftsdienstes, dass Arbeit unvorhergesehen anfalle.

=2 FAZIT

Arbeitgebende haben Gestaltungsspielraum

Der*Die Arbeitgebende kann aufgrund seines*ihres Di-
rektionsrechts innerhalb des gesetzlichen und vertragli-
chen Rahmens festlegen, welche Art von Arbeit geleis-

tet werden soll. Daher hat er*sie auch grundsatzlich die
Freiheit, zu entscheiden, ob er Uberstunden oder Bereit-
schaftsdienst anordnet, wenn beides moglich ist. Diese
Entscheidung hat der*die betroffene Mitarbeitende zu
akzeptieren, auch wenn sie fiir ihn*sie finanziell nicht
optimal ist.
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Das gilt bei der Arbeitszeiterfassung

Im Arbeitsrecht liberraschen die Gerichte immer wieder mit sehr ,kreativen” Auslegungen, mit de-
nen sie quasi die Position des Gesetzgebers einnehmen.

Neue Vorschrift zur Arbeitszeit , entdeckt”

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat in seiner Entscheidung vom
13.9.2022, Az. 1 ABR 22/21, eine Pflicht zur allgemeinen Arbeits-
zeiterfassung durch Arbeitgebende aus einer Vorschrift abgeleitet,
die bis dahin niemand mit dem Thema Arbeitszeit so direkt in Ver-
bindung gebracht hatte.

Es handelt sich um § 3 Abs. 2 Nr. 1 Arbeitsschutzgesetz (ArbSch@).
Danach hat der*die Arbeitgebende ganz allgemein fiir eine ge-
eignete Organisation zu sorgen, um erforderliche MaBnahmen des
Arbeits- und Gesundheitsschutzes zu treffen.

Der*Die Arbeitgebende ist nach Ansicht des BAG aufgrund dieser
Vorschrift verpflichtet, ein System einzufiihren, in dem Beginn und
Ende und damit auch die Dauer der Arbeitszeit einschlieBlich der
Uberstunden erfasst werden — was Ihren Kolleg*innen dann beim
Nachweis von Uberstunden eventuell niitzlich sein kann. Das BAG
stiitzt sich dabei unter anderem auf die europdische Arbeitszeit-
richtlinie 2003/88 und die Entscheidung des Europaischen Ge-
richtshofs vom 14.5.2019, Rs. C-55/18.

Unser Service fir Sie:

Expert*innensprechstunde:

lhr Mitbestimmungsrecht als MAV entfallt

Jetzt kommt noch ein besonderer — aber leider eher unschoner —
Clou: In der genannten Entscheidung des BAG ging es eigentlich
gar nicht um die Frage der Arbeitszeiterfassung, sondern um die
Mitbestimmung des Betriebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 Betriebs-
verfassungsgesetz (BetrVG) bei der Einfiihrung von technischen
Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die
Leistung der Arbeitnehmer zu iberwachen.

Das BAG verneinte ein entsprechendes Initiativrecht des Betriebs-
rats zur Einflihrung einer elektronischen Zeiterfassung, da der Ar-
beitgeber ja ohnehin schon zur Arbeitszeiterfassung verpflichtet sei.

Auch wenn das BetrVG im kirchlichen Bereich keine Anwendung
findet, dirfte die Rechtsprechung aber doch auf die praktisch in-
haltsgleichen Vorschriften in § 36 Abs. 1 Nr. 9 MAVO und § 40j)
MVG-EKD zu iibertragen sein.

Unter dem Strich wird somit an dieser Stelle lhre Position als MAV
+beschnitten”, wahrend aber immerhin gleichzeitig die Position
lhrer Kolleg*innen gestarkt wird.

Schreiben Sie uns lhre individuellen Fragestellungen an: mav@mitbestimmung-heute.de
Sie erhalten in wenigen Werktagen eine konkrete und kompetente Antwort aus unserem Redaktionsteam.

Onlinebereich:

Auf www.adiuva.de erhalten Sie alle Arbeitshilfen zum Download: alle Muster-Schreiben, Dienstvereinbarungen,
Checklisten und Ubersichten aus Ilhren Ausgaben zum Herunterladen. Jetzt einmalig registrieren! Sie benétigen
Unterstiitzung bei der Registrierung? Wenden Sie sich jederzeit an unseren Kund*innendienst: Tel.: 0228 9550160,

E-Mail: service@adiuva.de

Netzwerktreffen:

Nutzen Sie einmal pro Jahr die Gelegenheit zum Austausch mit Kolleg*innen und unseren Expert*innen.
Profitieren Sie zusatzlich von einem Impulsvortrag zu einem aktuellen Thema.

Freuen Sie sich schon

auf die nachste Sonderausgabe
zu einem wichtigen

und interessanten Thema!
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